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Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Dr. Marco Buschmann, Stephan Thomae, Grigorios Aggelidis,  
Renata Alt, Christine Aschenberg-Dugnus, Jens Beeck, Nicola Beer,  
Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar), Britta Katharina Dassler,  
Dr. Marcus Faber, Otto Fricke, Thomas Hacker, Katrin Helling-Plahr,  
Markus Herbrand, Katja Hessel, Reinhard Houben, Ulla Ihnen, Dr. Christian Jung,  
Dr. Marcel Klinge, Pascal Kober, Carina Konrad, Ulrich Lechte, Till Mansmann,  
Dr. Martin Neumann, Dr. Wieland Schinnenburg, Matthias Seestern-Pauly,  
Frank Sitta, Benjamin Strasser, Katja Suding, Linda Teuteberg, Michael Theurer,  
Manfred Todtenhausen, Dr. Florian Toncar, Gerald Ullrich,  
Johannes Vogel (Olpe), Nicole Westig, Katharina Willkomm und der Fraktion  
der FDP 

Sozialstaatsreform und Mindestlohn 

Jüngst haben eine Reihe von Vorschlägen zur Reform des deutschen Sozialstaates 
Eingang in die politische Debatte gefunden. Dazu gehört auch der Vorschlag für 
eine sogenannte Garantiesicherung (abrufbar im Internet unter: www.gruene. 
de/ueber-uns/2018/impulse-debattenbeitraege-zum-grundsatzprogramm/anreiz- 
statt-sanktionen-bedarfsgerecht-und-bedingungslos.html). Darin fordert der Au-
tor unter anderem einen Systemwechsel bei der Festsetzung des gesetzlichen 
Mindestlohns. Danach solle die zuständige Mindestlohnkommission den bundes-
weit einheitlichen Mindestlohn so festsetzen, „dass man von seiner Hände Arbeit 
auch ohne staatliche Zuschüsse leben können soll.“ 
Von sachkundiger Seite sind Forderungen dieser Art bereits quantifiziert worden. 
So ergeben Berechnungen (siehe: Georg Cremer, Deutschland ist gerechter als 
wir meinen, München 2018, S. 215 ff.), dass der bundesweit einheitliche Min-
destlohn für einen Alleinstehenden bei 12,77 Euro liegen müsse, um etwa in einer 
Stadt wie München ohne Arbeitslosengeld II einschließlich der Leistungen für 
Wohnung und Heizung „von seiner Hände Arbeit auch ohne staatliche Zuschüsse 
leben“ zu können. Soll die Forderung nicht nur für Alleinstehende, sondern auch 
für Familien bzw. Bedarfsgemeinschaften gelten, so kommen rasch Werte von 
16 Euro zustande. 
Bedenkt man, dass der Autor des Garantiesicherungspapiers zudem noch eine 
„Anhebung des Satzes“ zur Berechnung des soziokulturellen Existenzmini-
mums – also eine Erhöhung der Transferleistungssätze – verlangt, dürften diese 
Zahlen eher die Untergrenze der möglichen Auswirkungen auf den konkret aus 
dem Vorschlag resultierenden Mindestlohn darstellen. 
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Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Teilt die Bundesregierung die Ansicht, dass man die Formulierung „dass man 
von seiner Hände Arbeit auch ohne staatliche Zuschüsse leben können soll“ 
für die Bestimmung des Mindestlohns nicht anders verstehen kann, als dass 
der bundesweit einheitlich geltende Mindestlohn so bemessen werden soll, 
dass unter Zugrundelegung eines Vollzeitbeschäftigungsverhältnisses keine 
Leistungsansprüche nach Arbeitslosengeld II inklusive der Leistungen für 
Wohnung und Heizung mehr bezogen werden? 

2. Ist die Bundesregierung der Ansicht, dass die Näherungswerte von 13 Euro 
bis 16 Euro pro Arbeitsstunde für einen so bemessenen Mindestlohn plausi-
bel und seriös ermittelt worden sind? 

3. Mit welchen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt rechnet die Bundesregie-
rung, falls der Mindestlohn so angehoben würde, dass er zwischen 13 und 
16 Euro läge? 

4. Welche Auswirkungen erwartet die Bundesregierung speziell für den ländli-
chen Raum und für personalintensive Branchen wie der Gastronomie und 
dem Tourismus? 

5. Teilt die Bundesregierung die Ansicht, dass das Ziel, dass der Mindestlohn 
so bemessen sein sollte, „dass man von seiner Hände Arbeit auch ohne staat-
liche Zuschüsse leben können soll“, zwingend ein Mindestlohnmodell erfor-
derte, das regional nach den sehr unterschiedlichen Lebenshaltungskosten in 
Deutschland differenzieren müsste? 

Berlin, den 12. Dezember 2018 

Christian Lindner und Fraktion 
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